
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/3/19 6Ob60/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1958

Norm

ABGB §26

ABGB §1313

ABGB §1315

Rechtssatz

Keine über § 1315 ABGB hinausgehende Haftung einer A.G. für ihren Forstmeister wegen eines durch Nachlässigkeit

bei der Holzschlägerung geschehenen Unfalles, es dei denn, es wäre ihr nach dem Gesetz bzw Gesellschaftsvertrag

berufenes Organ.
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